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Stadt Kirn 
2. Änderung Bebauungsplan Teilgebiet „Auf Kirau“ 

Textliche Festsetzungen 
 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1.1 FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF § 9 (1) Ziff. 5 BauGB) 

Zweckbestimmung Kindergarten: 

Innerhalb dieser Flächen sind bauliche Anlagen für soziale Zwecken hier: der Kinderbetreuung und -
erziehung, z. B. Kindergärten, Kindertagesstätten o. ä., dienende Gebäude zulässig. 

Zweckbestimmung öffentliche Sanitäranlagen: 

Innerhalb dieser Flächen sind bauliche Anlagen für soziale und kulturelle Zwecken hier: Sanitäranla-
gen, z. B. zur Unterbringung von sanitären Einrichtungen dienende Gebäude zulässig. 

1.2 FÜHRUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 (1) Ziff. 13 BauGB) 

Im Plangebiet sind nur unterirdische Versorgungsleitungen und Versorgungsanlagen zulässig. 

1.3 MIT LEITUNGSRECHTEN BELASTETE FLÄCHEN (§ 9 (1) Ziff. 21 BauGB) 

Der Leitungsschutzstreifen der 110 kV-Freileitung, des Netzbetreibers Westnetz GmbH, ist von weite-
rer Bebauung (zusätzlich zum genehmigten Bestand) freizuhalten. Im Schutzstreifen der Leitung dür-
fen nur solche Anpflanzungen vorgenommen werden, die eine geringe Endwuchshöhe erreichen. Wei-
tere Hinweise unter 4.4. 

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

2.1 ÄUSSERE GESTALTUNG UND DACHNEIGUNG (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Ziffer 1 und 
§ 88 (6) LBauO) 

Im räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Teilgebiet „Auf Kirau“ ist die 
Dachform für Haupt- und Nebengebäude freigestellt, geneigte Dächer dürfen keine höhere Dachnei-
gung als 48° aufweisen. 

3. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
Entsprechend der Darstellungen Bebauungsplan werden die folgenden Festsetzungen getroffen: 

Maßnahmen zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Ziff. 25b BauGB: 

1. Erhalt der bestehenden privaten Gartenstruktur mit Gehölzbestand auf privaten Grünflächen: 

Die bestehenden private Grünfläche auf den Grundstücken Flur 22 Flurstücke 85/2 und 86, mit der 
Nutzung als Garten sowie dem vorhandenen Baum- und Gehölzbestand ist dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Pflanzen sind zu ersetzen. 
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4. Hinweise 

4.1 DENKMALPFLEGE, -SCHUTZ 

Der Baubeginn der Erdarbeiten ist 3 Wochen vorher, der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion 
Archäologie, Außenstelle Koblenz, 56077 Koblenz, Tel. 0261/6675-3000, sowie der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Erdgeschichte, 55116 Mainz, Tel. 06131/2016-400 anzuzei-
gen. Die eingesetzten Firmen sind entsprechend zu belehren; etwaige zutage kommende archäologi-
sche Funde unterliegen gemäß § 16-21 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz der unverzüglichen 
mündlichen oder schriftlichen Meldepflicht. 

4.2 NIEDERSCHLAGSWASSERBEWIRTSCHAFTUNG 

Anfallendes Niederschlagswasser soll nur in dafür zugelassene Anlagen eingeleitet werden, soweit 
es nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert wer-
den kann, und die Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches Ge-
wässer mittelbar oder unmittelbar einfließen zu lassen. Eine Verwendung als Brauchwasser ist anzu-
streben. 

4.3 BAUEN IM ÜBERSCHWEMMUNGDSGEFÄHRDETEN BEREICH 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sind überschwemmungsgefährdete Bereiche 
der Hahnenbaches dargestellt. Dies sind Bereiche die bei einem Extremhochwasser oder bei einem 
Versagen / Überfluten von vorhandenen Hochwasserschutzanlagen überflutet werden. In den darge-
stellten Bereichen ist eine hochwasserangepasste Bauweise vorzusehen. 

4.4 110-kV-HOCHSPANNUNGSFREILUNG 

Über den Geltungsbereich der Bauleitplanung verläuft in einem Schutzstreifen eine 110-kV-Hoch-
spannungsfreileitung. 

 Im Schutzstreifen der Freileitung sind Baumaßnahmen detailliert mit dem Netzbetreiber abzustim-
men. Hierfür benötigt der Netzbetreiber baureife Planunterlagen zur abschließenden Prüfung und 
Stellungnahme. 

 Im Schutzstreifen der Leitung dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenommen werden, die eine 
Endwuchshöhe von maximal 15,00 m (wie im Bestand vorhanden) erreichen. 

 Durch höherwachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungsschutz-
streifen angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen eventuellen Baumumbruch die 
Hochspannungsfreileitung beschädigt wird. Aus diesem Grund Aus diesem Grund dürfen in diesen 
Bereichen nur Gehölze zur Anpflanzung kommen, die in den Endwuchshöhen gestaffelt sind. An-
derenfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung erforderlich. 

 Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die Leitung gefährdende Höhe er-
reichen, ist der Rückschnitt durch den Grundstückseigentümer/den Bauherrn auf seine Kosten 
durchzuführen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grundstückseigentümer/der Bauherr der vorge-
nannten Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung und Setzen einer angemessenen Frist nicht 
nach, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den erforderlichen Rückschnitt zu Lasten des Eigentü-
mers/des Bauherrn durchführen zu lassen. 
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